
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolle der Etikettierung von Fleisch von weniger als zwölf Monate 
alten Rindern gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a) i. V. m. Anhang 
VII Abschnitt IV Nr. 1 Buchstabe a) und b) der Verordnung (EU) Nr.  
1308/2013. 
 
- Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 durch Verordnung (EU)  

Nr. 1308/2013 
 

- Änderungen bezüglich der Auslobung von obligatorischen Angaben bei 
Kalb- und Jungrindfleisch 

 
 
Durch die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 vom 17.12.2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse (GMO) wurde u. a. die  
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 vom 22.10.2007 aufgehoben. 
 
Dadurch ändert sich für Marktteilnehmer, welche Kalb- und Jungrindfleisch vermarkten, die 
Auslobung der vorgeschriebenen obligatorischen Angaben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Vermarktung von Fleisch von weniger als zwölf Monate 
alten Rindern (Kalb- und Jungrindfleisch) gemäß Artikel 78 Absatz 1Buchstabe a) i. V. m. Anhang 
VII Abschnitt IV Nr. 1 Buchstabe a) und b) der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 das Schlachtalter 
und die jeweilige Verkehrsbezeichnung wie folgt auszuloben sind: 
 
In Deutschland lauten die vollständigen Angaben ab dem 01.01.2014 wie folgt: 
 
Schlachtalter Kalbfleisch: "Schlachtalter weniger als 8 Monate", 
 
Schlachtalter Jungrindfleisch: "Schlachtalter von 8 bis weniger als 12 Monate", 
 
Verkehrsbezeichnung: "Kalbfleisch" bzw. "Jungrindfleisch" (unverändert). 
 
Änderungen für die Marktteilnehmer ergaben sich auch bei Auslobung des Schlachtalters auf den 
Stufen vor Abgabe an den Endverbraucher. 
 
Hier kann die Angabe des Schlachtalter durch die Kategorie "Kategorie V" bzw. "Kategorie Z" 
ersetzt werden. 
 
Die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 ist am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (21.12.2013) in Kraft getreten und gilt ab dem 01.01.2014. 
 
 


